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▶▶ Steuern
fG Köln: Bioresonanztherapie nur mit vorherigem amtsärzt lichem 
Attest steuerlich absetzbar

| Patienten können die Kosten für eine Bioresonanztherapie in ihrer Steuer-
erklärung nicht grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung geltend 
machen. Im Einzelfall ist vor Beginn der Behandlung ein amtsärztliches 
 Attest notwendig (Finanzgericht [FG] Köln, Urteil vom 21.03.2018, Az. 
3  K  544/17, Abruf-Nr.  205481). Gegen die Entscheidung ist Revision beim 
Bundesfinanzhof (BFH) anhängig (Az. VI B 71/18). |

Der Kläger hatte bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall ein schweres 
Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Obwohl er nachweisen konnte, dass die The-
rapie bei ihm anschlug und ihn dazu befähigte, ein Studium abzuschließen 
und als Lehrer zu arbeiten, verweigerte das Gericht den Abzug aus formalen 
Gründen: Da die Bioresonanztherapie nicht wissenschaftlich anerkannt sei, 
hätte der Kläger ein amtsärztliches Attest gebraucht, das vor Antritt der Maß-
nahme ausgestellt worden wäre und deren Notwendigkeit bestätigt hätte. 

Amtsärztliches 
Attest Vor Antritt 

der Behandlung 
wäre nötig gewesen

▶▶ Datenschutz
newsletter-Versand ohne einwilligung: Anspruch auf Schaden-
ersatz nur bei „spürbarem, objektiv nachvollziehbarem nachteil“

| Unfreiwillige Empfänger von E-Mail-Newslettern haben nur dann einen 
Schadenersatzanspruch gegen den Versender, wenn sie nachweisen kön-
nen, dass ihnen durch den Versand ein „spürbarer, objektiv nachvollzieh-
barer Nachteil“ entstanden ist (Amtsgericht [AG] Diez, Urteil vom 07.11.2018, 
Az. 8 C 130/18). Obwohl das Urteil nur von einem Amtsgericht stammt, ist es 
für die Praxis bedeutsam. Denn es ist eine der ersten Entscheidungen, in 
denen es um die Höhe des Schadenersatzes nach einem Verstoß gegen die 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) geht. |

Im betreffenden Fall hatte ein Unternehmer einmalig eine Werbe-Mail an 
 einen Empfänger, versendet, der darin nicht eingewilligt hatte und ihm als 
Entschädigung 50 Euro gezahlt. Der Empfänger verlangte 500 Euro und 
 klagte. Das Gericht wies die Klage ab. Auch wenn nach Erwägungsgrund 
146 DS-GVO der Begriff des Schadens weit auszulegen und so zu interpretie-
ren sei, dass er den Zielen der DS-GVO (d. h. dem Schutz personenbezogener 
 Daten) entspreche, handele es sich im betreffenden Fall um einen Bagatell-
verstoß, der mit 50 Euro abgegolten sei. Der Kläger habe nicht nachweisen 
können, welcher „spürbare, objektiv nachvollziehbare Nachteil“ ihm durch 
den einmaligen E-Mail-Versand entstanden sei.

merKe | Was für den Newsletter gilt, gilt nicht für die Behandlung des Patien-
ten: Sie dürfen diese nicht davon abhängig  machen, dass der Patient eine Daten-
schutzinformation mit seiner Unterschrift bestätigt und damit in die Daten-
verarbeitung einwilligt (Datenschutzkonferenz [DSK], Beschluss vom 05.09.2018)
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